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8. SGB IV Änderungsgesetz (BT-Drs. 20/3900)  
Hier: Anpassung der Abschlussprüfungen des Kurzarbeitergelds  
 
 
Sehr geehrter Herr Rützel,  
 
der o. g. Gesetzentwurf wird gegenwärtig im Ausschuss Arbeit und Soziales des Bundestages 
beraten. Derzeit ist zu vernehmen, dass in diesem Gesetzesvorhaben durch einen Ände-
rungsantrag kurzfristig auch noch Anpassungen bei der Abschlussprüfung des Kurzarbeiter-
gelds aufgenommen werden sollen. Zum einen sollen Unternehmen mit einem Gesamtaus-
zahlungsbetrag des Kurzarbeitergelds von unter 5.000,00 € nicht mehr und zum anderen sol-
len nur noch 50 % aller gestellten Kurzarbeitergeld-Anträge mittels Zufallsstichprobe von den 
Agenturen für Arbeit abschließend geprüft werden. Steuerberater haben in der Corona-Pan-
demie für ihre mittelständischen Mandanten Kurzarbeitergeld beantragt und berechnet. Auch 
in den Abschlussprüfungen sind sie als Vertreter ihrer Mandanten tätig. Wir nehmen diese 
neue Entwicklung daher zum Anlass, uns zu den in Rede stehenden Überlegungen und zu 
dem weiteren Optimierungsbedarf nachstehend zu äußern.  
 
Aus Sicht des steuerberatenden Berufs ist der Kurzarbeitergeldprozess noch deutlich optimie-
rungsbedürftig. So fehlt es bis heute an einem medienbruchfreien und durchgängigen digita-
len Prozess. Es fehlt darüber hinaus an einer Bagatellgrenze für Beitragsnachforderungen, an 
einer Begrenzung der Korrekturen auf das Kurzarbeitergeld und einer gesetzlichen Klarstel-
lung, dass Steuerberater ihre Mandanten auch vertreten dürfen. Nur so kann eine Entlastung 
des deutschen Mittelstands erreicht werden. Dieses ließe sich anders als die Digitalisierung 
des Verfahrens noch kurzfristig regeln.  
 
1. Prüfungsbeschränkungen: Stichproben 
 
Die jetzt in Rede stehenden Begrenzungen der Prüfungen sind ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Angesichts der großen Betroffenheit vieler Unternehmen aus Branchen, die bis zur 
Corona-Pandemie mit dem Thema Kurzarbeitergeld nie konfrontiert waren, sollte auch aus 
unserer Sicht anstatt einer alle Unternehmen umfassenden und damit flächendeckenden Ab-
schlussprüfung das Verfahren auf Stichproben und bestimmte Unternehmen beschränkt wer-
den. Damit wäre gewährleistet, dass im Interesse der Beitrags- und Steuerzahler die 
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ausgezahlten KUG-Beträge in einem verhältnismäßigen Rahmen nochmals einer Prüfung un-
terzogen werden.  
 
Aus unserer Sicht ist es zielführender, wie in anderen Prüfungen auch, die Prüfung auf Unter-
nehmen einer bestimmten Größe zu beschränken. Eine geeignete Bezugsgröße wäre die An-
zahl der Mitarbeiter, die tatsächlich Kurzarbeitergeld erhalten haben. Der Vorteil dieser Be-
trachtung wäre, dass anders als bei der Gesamtzahl aller im Unternehmen tätigen Mitarbeiter 
diese Größe verlässlich feststeht. Die Anzahl der Mitarbeiter ist in der Anzeige zum Kurzarbei-
tergeld abgefragt und liegt den Arbeitsagenturen damit bereits vor. Angesichts der geringen 
Lohnsummen und der geringeren Beträge des gewährten Kurzarbeitergelds erscheint es aus 
unserer Sicht zudem sachgerecht, vor allem kleine und Kleinstunternehmen von den Prüfun-
gen auszunehmen. Dies ist ebenso bereits im Sommer dieses Jahres von der Vorstandsvor-
sitzenden der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, vorgeschlagen worden, um ei-
nen entsprechenden Entlastungseffekt nicht nur auf Seiten der betroffenen Unternehmen, 
sondern auch bei der BA zu erreichen (vgl. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 28. 
August 2022). Gerade diese Unternehmen werden bei der Erstellung ihrer Lohnabrechnungen 
und auch bei der Beantragung des Kurzarbeitergelds regelmäßig von Steuerberatern beraten 
und vertreten. Steuerberater unterliegen als unabhängige Organe der (Steuer-)Rechtspflege 
(§ 32 Abs. 2 StBerG) besonderen gesetzlichen Anforderungen. Für die Qualität der KUG-
Anträge bedeutet dies die Gewährleistung eines hohen fachlichen Niveaus. Die besondere 
Rolle als Compliance-Faktor wurde Steuerberatern im Übrigen bereits bei der Beantragung 
der wirtschaftlichen Hilfen in der Corona-Pandemie etwa bei den staatlichen Überbrückungs-
hilfen durch den Gesetzgeber als sog. Prüfende Dritte ausdrücklich zuerkannt. 
 
2. Einführung einer Bagatellgrenze für Nachforderungen 
 
Der unverhältnismäßige Aufwand in den Abschlussprüfungen lässt sich in den Steuerberater-
kanzleien auch an einer Vielzahl von Korrekturarbeiten festmachen, die im Falle von festge-
stellten Nachforderungen oder Erstattungen zu erfolgen haben. Aus Sicht des steuerberaten-
den Berufs gilt es eine Bagatellgrenze für geringe Nachforderungen einzuführen, damit eine 
Vielzahl der Fälle schnell und unbürokratisch erledigt werden. 
 
3. Beschränkung der Korrekturen auf das Kurzarbeitergeld und Erlass eines Sum-

menbescheids in der Sozialversicherung  
 
Zu überlegen wäre, Kurzarbeitergeld-Korrekturen bis zu einer Summe von 1.000,00 € über 
das Instrument des Summenbescheids nach § 28f Abs. 2 SGB IV zuzulassen. Die abgerech-
neten KUG-Mitarbeiter hatten in er der Vergangenheit bereits einen sozialversicherungsrecht-
lichen Schutz. Für die Arbeitgeber aber auch für die Sozialversicherungsträger hätte dieses 
den Vorteil, dass keine „individuellen“ Abrechnungskorrekturen vorzunehmen sind. Die Sozial-
versicherungsbeiträge kämen den jeweiligen Zweigen der Sozialversicherung zugute. Wäh-
rend es in den sozialversicherungsrechtlichen Betriebsprüfungen und in den Steuerprüfungen 
bei einer festgestellten Abweichung zu einer konkreten Nachzahlungsforderung kommt, ist 
dieses in der KUG-Abschlussprüfung nicht der Fall. Es sind bis heute noch nicht alle Details 
geklärt, wie die Folgekorrekturen durchzuführen sind. Für die Lohnsteuer ist die Rechtslage 
eindeutig: Abgeschlossene Jahre (nach Übermittlung der Jahreslohnsteuerbescheinigung) 




